
MIETVERTRAG FÜR EIN LEIHINSTRUMENT  

Zwischen Karen Haake M.A., Oberndorferstr. 30, 84032 Landshut

– im Folgenden Vermieterin genannt – 

und der Schülerin / dem Schüler

_______________________________________ _______________________________________________
Name Straße, Hausnummer

_________________ _______________________________________________
Geburtsdatum Postleitzahl, Ort

_______________________________________ _______________________________________________
bei Minderjährigen Name des Telefonnummer(n), ggf. E-Mail-Adresse
gesetzlichen Vertreters

– im Folgenden Mieter / Mieterin genannt –

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Die  Vermieterin  stellt  der  Mieterin  /  dem  Mieter  eine  Leihgitarre  im  Wert  von  EUR  __________  auf
unbestimmte Zeit zur Verfügung.

§ 2 Der Mietzins beträgt EUR 10,00 je angefangener Kalendermonat. Der erste Monat wird voll  berechnet,
unabhängig davon, an welchem Tag des Monats der Vertrag beginnt. Der Mietzins wird zusammen mit der
monatlich fälligen Unterrichtsgebühr entrichtet.

§ 3 Der Vertrag beginnt mit dem Tag der Übergabe des Instruments. Er verlängert sich am Ende des Monats
automatisch  um  einen  weiteren  Kalendermonat,  sofern  er  nicht  spätestens  bis  zum  10.  eines
Kalendermonats schriftlich gekündigt wird.  Nach fristgerecht erfolgter Kündigung endet  der  Vertrag am
letzten Tag des Kalendermonats. Die Kündigung kann bei Eigenbedarf auch seitens der Vermieterin unter
Einhaltung derselben Kündigungsfrist erfolgen.

§ 4 Die Mieterin / der Mieter verpflichtet sich, das Instrument pfleglich zu behandeln und es nicht an Dritte
weiterzugeben. Für Schäden am Instrument, die während der Mietzeit auftreten, haftet die Mieterin / der
Mieter. Sie / er trägt ggf. die Kosten für Reparaturen. Reparaturen sind mit der Vermieterin abzusprechen.

§ 5 Die Kosten für neue Saiten sind während der Mietzeit von der Mieterin / dem Mieter zu tragen, da es sich
um Verschleißteile handelt.

§ 6 Nach Beendigung des Vertrags ist das Instrument im selben Zustand zurückzugeben, in dem es zu Beginn
des Vertrags übergeben wurde. Wird es nicht fristgerecht zurückgegeben, kann die Vermieterin den Wert
des  Instruments  als  Entschädigung  verlangen.  Diese  Entschädigungszahlung  entbindet  nicht  von  der
Zahlung des Mietzinses, solange das Instrument nicht zurückgegeben wird.

§ 7 Bei Verstoß gegen eine der Vertragsbedingungen kann die Vermieterin den Vertrag fristlos kündigen und
die sofortige Rückgabe des Instruments verlangen. In diesem Fall wird für den letzten Vertragsmonat der
volle Mietzins fällig.

Mit der Unterschrift  bestätigen Sie, dass Sie die Vertragsbedingungen gelesen und verstanden haben und sie
akzeptieren.

Landshut, den ___________________

________________________________ _________________________________

Karen Haake M.A. Unterschrift der Mieterin / des Mieters
Vermieterin (bei Minderjährigen des ges. Vertreters)


